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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.12.1954

Norm

UrhG §80

UWG §9 B3

Rechtssatz

Es ist § 9 UWG und nicht § 80 UehG maßgebend, wenn es sich um den Schutz der Ausstattung eines und desselben

Werkes handelt, das bei verschiedenen Verlegern erschienen ist und der eine Verleger dagegen Schutz begehrt, daß

ein anderer Verleger die für seine Ausgabe charakteristische Ausstattung nachgeahmt habe, sodaß die beiden

Ausgaben miteinander verwechselt werden können.

Entscheidungstexte
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